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Regeste

Arbeitslosenversicherung

Erwägungen

E. 4
Das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versiche- rungsgericht ist kostenpflichtig, weil
Streitigkeiten über den Erlass der Rückerstattung unrechtmässig bezogener Ver-
sicherungsleistungen nach ständiger Rechtsprechung nicht unter die in Art. 134 OG für die
Bewilligung oder Verwei- gerung von Versicherungsleistungen vorgesehene Ausnahmere-
gelung fallen. Nach Gesetz ( Art. 152 OG ) und Praxis sind in der Regel die
Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und
Verbeiständung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos erscheint, die Partei bedürftig
und die anwaltliche Verbeiständung notwendig oder doch geboten ist ( BGE 125 V 202
Erw. 4a mit Hinweisen). Bedürftig im Sinne von Art. 152 Abs. 1 OG ist eine Person, wenn
sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in
der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten. Massgebend sind die wirt- schaftlichen
Verhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege (BGE 108 V 269 Erw. 4). Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit ist das
Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 195 Erw. 3a, 108 Ia 10 Erw.
3, 103 Ia 101 mit Hinweisen). Bei den aktenkundigen günstigen finanziellen Verhält- nissen
der Beschwerdeführerin und ihres Ehegatten kann von Bedürftigkeit keine Rede sein,
womit das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Ge-
richtskosten abzuweisen ist. Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: I.Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen. II.Das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege wird abge- wiesen. III.Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden der
Beschwer- deführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kosten- vorschuss verrechnet.
IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsge- richt des Kantons St. Gallen, der
Kantonalen Arbeits- losenkasse St. Gallen und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt. Luzern, 22. März 2000 Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
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